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der eine die Sprengladung um das Rohr
herum an, ungefihr in halber Rohrlinge.
Nur wenn geniigend Zeit zum Verdimmen
vorhanden ist, wird die Ladung ins Innere
des Rohres gelegt. Oft wurde auch folgende
Technik angewandt: Der VerschluB wird
geoffnet, die Ladung wird moglichst nahe
der Drehachse von innen her angebracht,
dann wird der VerschluB halb geschlossen
und die Ladung geziindet. Sehr giinstige
Objekte fiir die Zerstorung sind natiirlich
auch die Richtinstrumente. Die Verwen-
dung von Thermit erfolgt nach dhnlichen
Grundsitzen. Wenn das Rohr zerstort wer-
den soll, so wird dieses auf etwa 5 Grad
gesenkt. Nun wird Erde oder Ton ins Rohr
eingefiihrt, vor diese wird die Thermitladung
mit Ziindeinrichtung gebracht, und schlief-
lich wird nochmals Erde oder Ton vor die
Ladung gelegt. Das Rohr mufBl nicht ganz
verstopft werden. Dann wird die Ladung
geziindet. Beim Abbrennen entstehen hohe
Temperaturen, die das Metall des Rohres
schmelzen. Solange das Rohr noch rot-
glithend ist, wird es mit Wasser begossen.
Dieser Vorgang dauert etwa 10 Min. Die
Thermitladung kann aber auch in der Ver-
brennungskammer des Geschiitzes wirken,
was zu einer zerstorenden FEinschmelzung
fithrt. Diese Verfahren miissen natiirlich in
der Praxis meist modifiziert werden.
Wertvoll war der Einsatz der Lmg.-
Trupps, die Feuerschutz geben. Sie folgen
den leichten Zerstorungsequipen in genii-
gendem Abstand, damit sie durch ihre
schwerere Bewaffnung den Feind nicht friih-
zeitig alarmieren, aber die vordersten StoB-
trupps doch wirksam unterstiitzen konnen.
Gelingt die Zerstorung der Geschiitze nicht,
so verhindern die Lmg.-Trupps die Bedie-
nungsmannschaft am SchieBen. Automaten

und Zielfernrohrkarabiner erginzen sich
dabei.
SchlieBlich werden eine oder mehrere

Schutz- und Reserveequipen gebildet, deren
Verwendung sich aus der Lage ergibt. Diese
Kampftechnik entspricht weitgehend der-
jenigen der englischen Kommandos. Die
TFolgerungen fiir die Tarnung, Bewachung
und Sicherung von Batteriestellungen be-
stiitigen lingst Bekanntes, dessen Wieder-
holung jedem Leser selbst iiberlassen sein
soll.

\W/ir lesen Biicher:

Kurt Ziesel, Das Leben verlidBt uns nicht.
Verlag Deutsche Volksbiicher, Stuttgart. —
GewiB, auch ein Buch aus dem Zweiten
Weltkrieg, aber ein Werk, das durch seine
gepflegte Sprache und durch die Zuriick-
haltung in seinen Schilderungen sich hoch
iiber die durchschnittliche Kriegsliteratur
erhebt. Ziesel war anfinglich als Panzer-
fahrer eingezogen worden und leistete spi-
ter als Berichterstatter Dienst. Seine Erleb-
nisse vermitteln dem Leser ein eindriick-
liches Bild iiber das Geschehen in vorder-
ster Linie, wie iiber den Betrieb auf dem
Kommandoposten eines Oberbefehlshabers.
Dariiber hinaus weill uns der Verfasser, der
sich in der deutschen Nachkriegsliteratur
bereits einen angesehenen Namen geschaf-
fen hat, viel Giiltiges und Bleibendes zu
vermitteln, und er tut das in einer Art, die
auch den schweizerischen Leser anspricht
und zu packen weill. Ziesel hat ein wert-
volles Werk geschaffen, das wir mit gutem
Gewissen empfehlen konnen. H.
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Die Wache im schweizerischen Militir-
strafrecht. — Unter diesem Titel ist im Ver-
lag SchultheB & Co. AG. in Ziirich eine
juristische Dissertation erschienen, die nicht
nur speziell die Juristen interessieren, son-
dern auch bei den Wehrminnern Beachtung
finden sollte.

Schon das erste Kapitel lifit vermuten,
daB das Thema dem Autor viel bedeutet,
enthilt es doch einen fiir solche Arbeiten
ungewohnlich reichhaltigen und ausfiihr-
lichen geschichtlichen Ueberblick. Es fingt
an bei der unerbittlich strengen Wachtord-
nung der Griechen und Rémer und hort
auf bei den schweizerischen Wachtvorschrif-
ten der Neuzeit, welche wir kennen oder
mindestens zu kennen glauben. Wer sie
(wie leider auch der Rezensent) mehr nur
zu kennen glaubte, kann sich dann vor
allem durch das zweite Kapitel orientieren
lassen iiber die Aufgaben und Organe der
Wache, ihre Kontrolle und die damit zu-
sammenhiingenden rechtlichen Pflichten.
Das dritte Kapitel analysiert die Wacht-
delikte unseres geltenden Militirstrafgesetz-
buches und zeigt mit zahlreichen Beispie-
len, wie die Rechtsprechung der Militiir-
gerichte die in Frage kommenden Straftat-
bestinde anwendet, welche Folgen also etwa
das eigenmichtige Verlassen des Wacht-

Die sterksten Muren niitzen niilz

nit Haubitz und Kanon

wenn hinterm &’setz und hinterm G’schiilz
nit starki Mannen stohn.

postens oder die Widerhandlungen gegen
die Vorschriften des Wachtdienstes haben
konnen. SchlieBlich behandelt das vierte
Kapitel noch die Delikte gegen die Wache,
so den Ungehorsam gegen ihre Anforderun-
gen, ferner die gegen sie gerichteten Titlich-
keiten, Drohungen und Beschimpfungen
und die Vorbereitungen zur Meuterei.

Wir werden bei Gelegenheit noch auf das
eine oder andere der Probleme nither ein-
gehen, die von dieser empfehlenswerten
Arbeit zur Diskussion gestellt werden.  T.

*

Hella S. Haasse, Entheiligte Stadt. Biicher-
gilde Gutenberg, Ziirich. — Das vorliegende
Werk fiihrt uns ins 16. Jahrhundert zuriick,
und zwar nach Rom, das damals im Brenn-
punkt des Weltgeschehens stand. In den
chaotischen Zustiinden dieser Stadt und die-
ser Epoche sucht Giovanni Borgia, das
«Infans Romanus» von ungewisser Abstam-
mung, dem ihn beunruhigenden Geheimnis
seiner Geburt auf die Spur zu kommen.
Bei seinen fesselnden Nachforschungen wird
er in das Zeitgeschehen verwickelt und
kkommt mit verschiedenen prominenten Per-
sonlichkeiten in Beriihrung. Die Charakte-
risierung von Gestalten wie Michelangelo,
Vittoria Colonna, Machiavelli und Pietro
Aretino geschieht mit groflem Verstindnis
und bewundernswertem Einfiilhlungsvermo-
gen in ihre Reaktion auf die damaligen
Ereignisse. So verbindet das personliche
Schicksal von Giovanni Borgia alle Perso-
nen und Geschehnisse und falt sie zusam-
men in ein lebendiges, funkelndes Bild
jener unruhigen Periode der italienischen
Geschichte. Fesselnd und suggestiv erzihlt,
wird dieses Buch in der deutschen Ueber-
tragung von Julie von Wattenwyl-de Gruyter
zum einzigartigen GenuB fiir jeden Leser.

Als sich die Soldaten des Marius wegen ihres
heftigen Durstes heklaglen, zeigle er ihnen
einen Brunnen im feindlidien Lager und sagle :
wDort driihen kinnt ihr eudh salttrinken.“

soweit diese sich auBerhalb der Ausbildung, des Kampf- oder
Arbeitseinsatzes oder des Wachtdienstes abspielt. Der genaue Be-
trieb des inneren Dienstes erzieht den Soldaten zu treuer Pflicht-
erfiillung in den kleinen, scheinbar nebensichlichen Dingen und
zu selbstindiger Arbeit; er fordert auch die Kameradschaft, denn
niitzliche Arbeit kann nur geleistet werden, wenn einer dem
anderen hilft.

Im letzten Kapitel wird der Anzug behandelt, der verschiedene
Aenderungen aufweist. Einleitend heift es, daB die Uniform das
wichtigste Kennzeichen der Zugehorigkeit zur Armee ist. Es wird
unterschieden zwischen Dienstanzug, Ausgangs- und Feldanzug. Der
Dienstanzug ist bestimmt fiir das Einriicken und die Ent-
lassung sowie fiir besondere Anlisse; er besteht aus Feldmiitze,
Waffenrock, Uniformshemd mit schwarzer Krawatte, besserer Hose,
Ord.-Schuhwerk, Ledergurt und Stichwaffe. Uof. und Sdt. ist es
gestattet, an Stelle der Marsch- und Bergschuhe schwarze
Schaft- oder Halbschuhe zu tragen, soweit nicht fiir die
Truppe als Ganzes der Dienstanzug befohlen ist. Wird fiir die
Truppe als Ganzes Dienstanzug befohlen, so gehéren Ord.-Schuhe,
bei Uof. und Sdt. auch die SchuBwaffe mit Patronentaschen dazu.
An Stelle der Feldmiitze tritt der Helm. Das Gepick wird auf
besonderen Befehl getragen; dies richtet sich nach den jeweiligen
Umstinden. Einriicken und Entlassung von Uof. und Sdt. erfolgt
im Dienstanzug mit vollstindiger Ausriistung. Der Helm wird auf
dem Gepick aufgeschnallt. Zum Antreten wird er aufgesetzt, nach

der Entlassung aufgeschnallt. Der Ausgangsanzug wird zum
Hauptverlesen, in der dienstfreien Zeit, im Urlaub und bei allen
Anlissen, zu denen der Wehrmann nicht dienstlich kommandiert
ist, getragen. Das Ablegen von Gurt und Waffenrock auf der StraB3e
und in geschlossenen 6ffentlichen Lokalen ist verboten. Der FFeld -
anzug wird zur Arbeit getragen. Uof. und Mannschaften tragen
als Feldanzug die Feldmiitze, Waffenrock, Hemd ohne Krawatte,
Arbeitshose, Ord.-Schuhwerk oder [elddiensttaugliches Zivilschuh-
werk, Ledergurt mit Stichwaffe und Patronentaschen. Im Gefecht
tritt der Helm an Stelle der Feldmiitze.

IV. Besondere Rechte und Pflichten des

Wehrmannes.

In diesem Teil werden Bewilligung, Urlaub und Ent-
lassung sowie die Pflichten auflier Dienst geregelt,
welche friiher im Abschnitt iiber den inneren Dienst enthalten
waren. Fiir die Bewilligung und den Urlaub ist eine
zeitliche Regelung eingefiihrt worden. Es heiflt da im neuen DR.:
Die Bewilligung ist nachzusuchen fiir Fernbleiben vom Dienst bis
zur Dauer von sechs Stunden und fiir die Verlinge-
rung des Ausgangs oder Ueberschreitung des befohlenen Aus-
gangsrayons. Wer sich wihrend der Arbeitszeit fiir mehr als
sechs Stunden wvon der Truppe entfernen will, hat um
Urlaub nachzusuchen. Dem W ehrmanne, der sich mit Bewilli-
gung oder Urlaub von der Truppe entfernt, kann gestattet oder

7



	Wir lesen Bücher

